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P ro{e gs bevo ljrnä qh t r ole :

weg€n Schadensersatz

erkennt das Amtsgericht Hambury-st. Georg - Abteitung gl4 - durch die Richterin am Amtsge-richt Baars am 04'07 2012 ohne nrundliche Verhancltung genaß g 4g5a Zpo für Recht:

1. Die Bekragre wrrd verurterrt.  an cjen Krager 255 6s € nebst zinsen
hieraus in Höhe von 5 Prozert lpun\ten irber cjern Basiszinssatz seit
24.03.2011 eu zahten.

Inr ü6r1g"n wrrc! clrc Klage abgewiesen.

2' Die Bekragte hat tJre Kosten des Rechtsstreirs zu tragcn.
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Das Urtei l  rst vorlaufrq vol lstreckbar.

nntscheid u ngsgrü nde

Die Klage ist zulässig und i iberwregend begrundet.

Der Kläger kann von d*:r Beklagten weitcren SchodensersatZ in Hohe von 255,65 € nach $$ 7,
17 SIVG. 823, 249 BG8, 115 WG fur die Anmietung ernes Ersatzfahrzeugs verlangen.

Die vol le Haftung der Beklagten dem Grunde nach ist zwischen den Partoren unstreit ig.

Die Anmietung des Ersatzfahrzeugs war erforderlrcir.  Der Klager hat mit dem Fahrzeug inner-
halb der dreiAnmiettage insgesamt 316 km zurückgelegt und damit durchschnitt l ich elwa 105
km pro Tag.

Oie geltend gemachten Mietwagenkos{en sind auch der Höhe nach nicht eu beanstanden. Grund-
sälzlich kann der Geschddigte vom Schädiger bzw. clessen Haflpflichtversicherer nach $ 249
Abs. 2 S. 1 BGB als erforderl ichen Herstel lungsaufwancJ den Ersatz der Mietwagenkosten verian-
gen, die ein verständrger, wir lschaft l ich vernunft ig denkender Mensch in seiner Lage für eweck-
mäßig und notwendig haiten durfte (BGH, Urt v 02 0?..2010 Vl ZR 7109, m.w.N ). Der Geschädig-
te ist dabei nach dem aus dem Grundsatz der FrforcJerlichkeit hergeleiteten Wirtschaftlichkeitsge-
bot gehalten, im Rahmen des ihm Zumulbaren von mehreren moglichen stets cJen wirlschaftli-
chsren Weg der Scha<Jensbehebung zu wählen. Das bedeutet, dass er von mehreren auf dem
örtlich relevanten Markt - nicht nur für Unfallgeschädigte * erhältlichen Tarifen für die Anmietung
eines vergletchbaren Ersatzfahrzeugs i innerhallr eines gewlssen Rahmens) grundsätzfich nur
den günstigeren Mietpreis als zur Herstel iung obleklrv erforrtarlrch ersetzt verlangen kann.

Ftir die Frage eler Erlorderlichkeit ist der sog. Normaltarif herarrzuziehen, Oas erkennsndo Ga-
richt ermiltelt diesen lr,lormaltarif im Wege der $chätzung gefiäß 5 287 ZPO anhand dsr,Schwa-
cke-Mietpreisspiegels". Dabei handelt es sich grundsatzlich um eine geeignete Schätzgrundlage
(etwa BGH, Urt. v.09.03.2010, ViZR 6109 m.w.N.). Die Beklagte hat auclr keine Gründe vorgetra-
gen, die im konkrelen Fail  den $chwacke-Mretprersspiegcl att ungeeignel für die Schätzung er-
schernen iassen. Auch nach Abwagung der al lgemernen Ausführungen zu Vor- unrJ Nachtei len
der Freisspiegel des Frauenhafsr-lnstituts und ctes Schwacke-Mietpreisspiogels erachtet das Ge-
richt letzteren als geeignete Schatzgrundlage.

Am Maßstab des Schwacke-Mietprersspiegels durf le rJer KläEer von einer Angemessenheit der
geltend gomachlen Mietwagenkosten ausgehen. Da der I',{ielpreis eben dern Normaltarif enl-
sprichl, muss sich der Klägor auch nicht vorhalten lassen. keine weiteren Vergleichsangebote
eingeholt zu haben Ein vernünftiger und wirtschaftlich denkender Geschäciigter war unter die-
sen unrstönden niclr l  gehalten, noch günstigere Angebote zu suchen (vgl. BGH, Urt. v.
30.01.2007, Vl ZR 99/06). Auch hat dre Beklagte nichl vorgbträgsn, dass dem Ktäger ohne weite-
res ern günslgerer Tarif  zugängliclr _cewesen wäre.

Für die dreitägige Mietdauer hat cler Kläger enrsprechencJ dem Schwacke-Mietpreisspiegel für
das PLZ-Gebiet 205 ats 3-Tages-Tarif  265.87 € abrechnen,
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Als Nebenkosten sind wellere 156,34 € erstatlungsfdhig. Oie frJebenkosten stnd aus der Neben-
kostentabelle der Schwacke-Liste zu bestimmen, denn es sotl gerade cler Norrnalpreis für cJie an-
gebotene Leistung bestimmt werden

So ist die Vollkaskoversicherung in Hohe von 60,93 € erstattungsfAhrg. Dabei kornmt es nicht c]ar-
aul an, ob auch das verunfal l te Fahrzeug errtsprechend versrchert war. Oer Mreter ist bei cJer Nut-
zung eines Mietfahrzeugs einent erhöhten wrrtschaft l ichen Risiko ausgesetzt, zu r jessen über-
nahme er nicht verpfl ichtet ist. Anders als bei der Beschäcliqurrg seirres eigenen Fahzeugs rsr
er bet der BeschädiEung des Mietfahrzeugs dem Vermieter ge4enüber verpflrchtet, für die Kos-
l*n siner Inständsetzung aufzukcmmeil. Er hat rricht die Wahl, von einer fachgerechten Instand-
setzung abzusehen oder nur eine nicht fachmannische Reparatur durchzuführen. Oabei ist
auch zu benicksichtigen, dass die Mietfahrzeuge regelmaßig neueren Datums sind und einen
entsprechenden Wert aufweisen. Diesem wirlschaftlichen Risiko rnuss sich der Geschädigte
nicht aussetzen

Erstattungsfi{hig sind auch die Kosten furdie Winterreifen in Höhe von 35.13 €. Auch cjas Fahr-
zeug des Klägers war milWinterreifen au$gestatlel.  Am Marktwerden Mietwagen derzeit in der
Regel nur gegen Sonderzahlung mit Winteneifen ausgeslattet. Auch wenn g I Abs. 3 a SIVO ei-
ne wintertaugliche Bereifung ber entsprechencien Witterungs- uncJ/oder Slraßenverhällnissen vor-
siehl, lst es den Mietwagenunternehmen unbenommen, diese Leistung gesondert in Rechnung
zu ste l len (vg l  OLG Stut tgar t ,  Ur t .  v .  j8 .08.2011,  7 U 109t11)

Die Kosten für Zustel lLrng/Abholung kann der Kläger rn Hohe vör'1 l lsge$ämt 60.28 € ersetzl ver-
langen' Es ist:wischen den Parteien unstreit ig, class eine Zus(el lunqiAbholung in cler Werkstatt
erfolgt ist. Die Zustellung/Abholung wäre zudenr auch bei einer Anmretung in B; oder
At angefal len und mir entsprechenrjen Kosten verbunrjen gewesen.

Ein Abzug für ersparte Eigenaufwendungen hal angesichts cJer,Mretrlauer von nur 3 Tagen uno
der mit dem Ersatzfahm*ug zurückgeleglen Strecke von tecliqlrch 360 km nrcht zu erfolgen (vgl
MünchKomm-Oetker ,6.  Auf l .  2012,  BGB g 249 Rn.43S)

Die Entscheidung über den Zinsanspruch r:rgibt sich aus Verzugr, q$ AB0 Abs. j  unc1 2, 286, 2gg
8CB.

Oie Kostenentscheidung beruhl auf $ 92 Abs. 2 t{r. 1 ZPO, die Entscheitlung zur vorläufigen Voll-
s l reckbarkei tauf  gg 708 Nr  1"1,713 ZpO.

Baars
Richterin arn Anrtsgerichl

.)
l

Fur den Glerch la
t'{ambur.q, 05,07 q\'a

{!

- t"-
l lsste

t

v

l /a  mbu9

nt r l  r le r  Ursc i r r i f t



Sch laqworte U rtei lsdaten ban k

!  Anmietung außerhalb Offnungszeiten

tr  Aufklärungspf l icht Vermieter

t  l  Pauschaler Aufschlag für Unfal lersatz

[  1 Direktvermit t lung

i '  EE Eigenersparnis-Abzug

a Erkundigungspf l icht

L Gerrngfugigkeitsgrenze

tl Zusalzfahrer

:l Selbstfahrervermietfahrzeug

:  Ta t taanao l r l

: l  Grobe Fahrlässigkeit

: l  Schadenminderungspf l i ch t

: I WettbewerbsrechU-verstoß

f ,  H"ft,  ngsreduzierun gA/ersicherung
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Winterrei fen

Nav iga t ion

Automatik

An hängerkupplu ng

Fah rschulausrüstung

Kei n M ittelwert Fraun hofer-Schwacke

Mittelwert Fraun hofer-Schwacke

U nfallersatztarif

Anspruchsgrund

Sonst iges

Internetangeboteü

L]

X t.n*"cke-Mietpreisspiegel

{ fraunnofer-Mietpreisspiegel

ü Gutachten

D Mietwagendauer

!  NA Nutzungsausfal l

n Rechtsanwaltskosten

i l  Zugängl ichkeit


